
Öffentliche Bekanntmachung 

zum Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung aus dem Melderegister nach 

dem Bundesmeldegesetz (BMG) 

Die Meldebehörde darf gemäß § 44 Abs. 1 BMG an private Stellen Auskünfte aus dem 
Melderegister über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und die Anschriften einzelner 
bestimmter Einwohnerinnen und Einwohner erteilen.  

Es besteht die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne Datenübermittlungen der 
Meldebehörde zu erheben: 

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für 
Personalmanagement der Bundeswehr 

Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in 
Verbindung mit § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes (SG) widersprechen. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder im Rahmen einer persönlichen Vorsprache mitzuteilen. 

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft, der nicht die betroffene Person, sondern 
Familienangehörige angehören 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i. V. m. § 42 Abs. 2 BMG  
bzw. § 50 Abs. 5 BMG widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert im Falle der Mitteilung an eine Religionsgemeinschaft nicht die Übermittlung von 
Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird 
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt. 

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden 
Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so 
genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift. Die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 1 BMG 
widersprechen. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mayen, Einwohnermeldeamt schriftlich oder 
im Rahmen einer persönlichen Vorsprache mitzuteilen. 

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- und/oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft 



erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG 
widersprechen. 

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die 
Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.  

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG 
widersprechen. 

Im Melderegister eingetragene Übermittlungssperren sind jeweils bis auf Widerruf gültig.  

Unter dem Link  
https://bus.rlp.de/info?infotype=0&areaId=8959830&ags=07137068&area=Mayen&searchtex
t=%C3%9Cbermittlungssperre#result 

können Sie die entsprechenden Informationen abrufen, gerne steht Ihnen auch das Team 
des Bürgerservicecenters der Stadtverwaltung Mayen unter der Tel. Nr. 02651/883303 oder 
E-Mail meldewesen@mayen.de zur Verfügung 

Mayen, den 31. Oktober 2023 

Dirk Meid 
Oberbürgermeister 
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